
   

I. Lieferbedingungen   

   

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich   

1. Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende oder von unseren 

Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei 

denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen 

gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen 

abweichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen.  

Diese Lieferungsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen  

Geschäftsbeziehungen. Frühere, etwa anderslautende Bedingungen des Einkäufers verlieren 

hiermit ihre Gültigkeit.   

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung dieses Vertrages 

getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.   

3. Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß § 310 Abs. 4 BGB. 

Unternehmer - nachstehend Verkäufer genannt - im Sinne dieser Einkaufsbedingungen ist eine 

natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 

eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit 

handelt (§ 14 BGB).   

4. Der Besteller, Abnehmer und Verwender von gütegesicherten Produkten, verpflichtet sich, den mit 

der Güteüberwachung beauftragten neutralen Prüfinstituten jederzeit Zutritt zu den  

Aufstellungsorten zu gewährleisten und eine Überprüfung der Qualität zuzulassen. Die etwaige 

Überprüfung erfolgt im Rahmen der Güteschutzgewährung und ist für den Abnehmer bzw. 

Verwender kostenlos.   

5. Soweit sich aus diesen Bedingungen nichts anderes ergibt, gelten die Begriffe und Definitionen 

nach dem International Commercial Terms (INCOTERMS) i. d. F. 2000.   

  

§ 2 Angebot und Abschluss   

1. Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von zwei Wochen anzunehmen.   

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns  

Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche   

3. Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung aufgrund 

unserer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert 

zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung 

von § 9 Abs. 4.   

4. Mit der Bestellung erklären wir verbindlich, die bestellte Sache erwerben zu wollen. Als 

angenommen gilt das Angebot erst durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch 

Auslieferung der Ware. Unterlagen, wie z. B. Muster, Prospekte, Kataloge, Abbildungen, 

Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht 

ausdrücklich schriftlich als verbindlich erklärt werden.   

   

  

  

  



§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen   

1. Die Preise gelten "ab Werk", zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer; diese wird in gesetzlicher 

Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Die Preise gelten 

einschließlich Verpackung, ausgenommen bei Kleinteilen und Ersatzteilen. Verlangt der Besteller 

die Versendung der Ware, werden die Kosten für den Transport zusätzlich berechnet.  

Aufwendungen, die aufgrund von Änderungen der Art oder des Umfangs der Lieferung auf Wunsch 

des Bestellers nach der Auftragsbestätigung erfolgt und/oder die durch die Erfüllung nachträglicher 

oder nicht vorhersehbarer behördlicher Auflagen und Anforderungen entstehen, sind dem Besteller 

ebenfalls gesondert zu dem angebotenen Kaufpreis in Rechnung zu stellen. Treten nach Abgabe 

des Angebots Materialpreiserhöhungen ein oder werden Steuern oder Abgaben erhöht, so ist der 

Lieferer berechtigt, seine Preise maximal um 10 Prozent anzugleichen. Montagekosten werden 

separat berechnet.   

2. Rechnungen können vom Besteller nur bearbeitet werden, wenn dieser - entsprechend den  

Vorgaben der Bestellung - die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben; für alle wegen  

Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er 

nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat.   

3. Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kauf- oder Mietpreis innerhalb von 

10 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 

Tagen nach Rechnungserhalt netto.   

4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu.   

5. Zahlungsanweisungen, Schecks oder Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarungen und 

nur zahlungshalber, nicht aber zahlungsstatt vom Lieferanten angenommen. Die Kosten für 

Wechsel, Diskontierung und Einziehung gehen zulasten des Bestellers. Die Forderungen werden 

unabhängig von einem Zahlungsziel und von der Laufzeit hereingenommener gutgeschriebener 

Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden und/oder Umstände 

bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern. Unbeschadet 

weitergehender gesetzlicher Rechte ist der Lieferant auch berechtigt, dann noch ausstehende 

Lieferungen und/oder Leistungen gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen.   

   

§ 4 Lieferzeit   

1. Die vom Lieferer genannten Lieferzeiten rechnen vom Tage der technischen Klarstellung des 

Auftrages (endgültige Klärung von den z. B. Maßen, Zubehörteilen und Sonderausstattungen) bis 

zum Tage der Bereitstellung bzw. Fertigstellung. Die termingerechte Erledigung von Aufträgen setzt 

u. a. voraus, dass der Besteller seine Verpflichtungen aus dem Auftrag in jeder Beziehung 

nachkommt. Die vom Lieferer genannten Termine und Fristen sind verbindlich, wenn sie schriftlich 

vereinbart sind.   

2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 

eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht 

eingehalten werden kann.   

3. Im Falle des Lieferverzuges stehen dem Besteller die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere ist 

der Besteller berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt 

der Leistung und Rücktritt zu verlangen. Verlangt der Besteller Schadensersatz, steht dem  

Lieferanten das Recht zu, dem Besteller nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu 

vertreten hat.   



§ 5 Gefahrübergang und Dokumente   

1. Die Lieferung erfolgt "ab Werk". Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen  

Verschlechterung der Kaufsache geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der  

Auslieferung der Kaufsache an die Transportperson auf den Besteller über. Befindet sich der  

Besteller in Annahmeverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der Kaufsache vom Tage der Versandbereitschaft an auf den Besteller über. 

Gegebenenfalls anfallende Lagerkosten gehen zulasten des Bestellers.   

2. Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt die  

Bestellnummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung nicht vom 

Besteller zu Vertreten.   

   

§ 6 Mängeluntersuchung und Mängelhaftung   

1. Ansprüche wegen Mängeln stehen dem Besteller nur zu, wenn er seinen Untersuchungs- und 

Rügepflichten gemäß § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Besteller ist verpflichtet, 

die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaiger Qualitäts- und Quantitätsabweichungen zu 

prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen, gerechnet ab 

Wareneingang oder bei versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim Lieferanten eingeht. Etwaige 

Mängel sind dem Lieferer nach Art und Umfang spezifisch schriftlich anzuzeigen. Bei nichtfrist- 

und/oder formgemäßer Rüge gilt die Ware als genehmigt.   

2. Als Beschaffenheit der Kaufsache gilt grundsätzlich nur die  

Produktbeschreibung/Auftragsbestätigung des Herstellers als vereinbart. Ebenso stellen öffentliche 

Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers eine vertragsgemäße 

Beschaffenheitsangabe der Ware dar.   

3. Der Lieferer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der Besteller  

Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bzw. auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen vom Lieferer beruhen. 

Soweit dem Lieferer keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung angelastet wird, ist 

die Schadensersatzhaftung auf den typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt nicht 

für die schuldhafte Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person 

einschließlich ihrer Tötung und auch nicht für zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.   

4. Für die Zeit von 10 Jahren ab Kaufdatum erhält der Besteller eine Garantie auf die sichere Funktion 

des Hörmann Garagentores. Für die Zeit von 5 Jahren ab Kaufdatum erhält der Käufer eine 

Garantie auf Federn, Drahtseile, Laufrollen, Scharniere und Umlenkrollen für Garagentore unter 

normaler Beanspruchung von maximal 5 Torbetätigungen (auf/zu) pro Tag. Für Ersatzlieferungen 

beträgt die Garantiefrist 6 Monate, mindestens aber die laufende Garantiefrist. Der  

Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Hörmann Garagentor gekauft wurde. Die Ware 

muss auf dem von Hörmann vorgegebenen Vertriebsweg erstanden worden sein. Der  

Garantieanspruch besteht nur für Schäden am Vertragsgegenstand. Die vollständig ausgefüllte 

Garantiekarte mit dem Kaufbeleg einschließlich Datum gilt als Nachweis für den Garantieanspruch.  

Der Lieferer verpflichtet sich, nach seiner Wahl die mangelhafte Ware unentgeltlich gegen  

mangelfreie zu ersetzen. Kosten für Aus- und Einbau, sowie Versandkosten werden vom Lieferer 

nicht übernommen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers.   

5. Ausgeschlossen sind Schäden durch: unsachgemäßer Einbau und unterlassene Pflege und 

Wartung, unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung, fahrlässige oder mutwillige Zerstörung, 

äußere Einflüsse wie Feuer, Wasser, Salze, Laugen, Säuren, anomale Umwelteinflüsse, 



mechanische Beschädigung durch unsachgemäßen Transport und Montage, Grundierungen und 

sonstigen Oberflächenschutz, falsche oder nicht rechtzeitig erfolgte Schutzanstriche, Reparatur 

durch nicht qualifizierte Personen, Verwendung von Teilen fremder Herkunft ohne Zustimmung des 

Herstellers und Entfernung oder Unkenntlichmachung der Produktnummern.   

6. Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen dem Besteller ungekürzt zu; in jedem Fall ist der 

Besteller berechtigt, vom Lieferanten nach Wahl des Bestellers Mangelbeseitigung oder Lieferung 

einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das auf 

Schadensersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten.   

7. Der Besteller ist berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, 

wenn Gefahr im Verzug ist oder besonderer Eilbedürftigkeit besteht.   

8. Der Nacherfüllungsanspruch des Bestellers verjährt vorbehaltlich des § 438 Abs. 1 Nr. 2 - 

Bauwerkverwendungssachen 5 Jahre, im Übrigen beträgt die Verjährungsfrist 24 Monate, gerechnet 

ab Gefahrenübergang.    

9. Der Besteller ist nicht berechtigt, Ansprüche wegen Sachmängeln abzutreten.   

10. Die normale Abnutzung, zum Beispiel an Verschleißteilen, wie Federn, stellt keinen Sachmangel 

dar.   

11. Durch Verhandlungen über Mängelrügen verzichtet der Lieferer nicht auf den Einwand, dass die 

Rüge nicht rechtzeitig und/oder nicht ausreichend gewesen sei. Zur Mängelprüfung Beauftragte 

sind nicht zur Anerkennung von Mängeln mit Wirkung gegen den Lieferer berechtigt.   

   

§ 7 Produkthaftung, Freistellung, Haftpflichtversicherungsschutz   

1. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 

Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem 

Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.   

2. Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von 1. ist der Lieferant auch verpflichtet, 

etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, 

die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über 

Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten - möglich 

und zumutbar- unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben 

sonstige gesetzliche Ansprüche.   

3. Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von  

10.000.000,00 € pro Personenschaden/Sachschaden - pauschal - zu unterhalten; stehen uns 

weitergehende Schadensersatzansprüche zu, bleiben diese unberührt.   

   

§ 8 Schutzrechte   

1. Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter 

innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verletzt werden.   

2. Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, 

uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht berechtigt, 

mit dem Dritten - ohne Zustimmung des Lieferanten - irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, 

insbesondere einen Vergleich abzuschließen.   

3. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 

Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen.   

4. Die Verjährungsfrist beträgt 10 Jahre, gerechnet ab Vertragsschluss.   



   

§ 9 Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Werkzeuge, Geheimhaltung   

1. Sofern wir Teile beim Lieferanten bestellen, behält sich der Besteller hieran das Eigentum vor. 

Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für den Besteller vorgenommen. Wird 

Vorbehaltsware des Bestellers mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 

erwirbt der Besteller das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Sache des 

Bestellers (Einkaufspreis zuzüglich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeitenden Gegenständen 

zur Zeit der Verarbeitung.   

2. Wird die vom Besteller beigestellte Sache mit anderen, dem Besteller nicht gehörenden  

Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der Besteller das Miteigentum an der neuen Sache 

im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zuzüglich Mehrwertsteuer) zu den 

anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in 

der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, 

dass der Lieferant dem Besteller anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das 

Alleineigentum oder das Miteigentum für den Besteller.   

3. Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und 

sonstigen Unterlagen und Informationen strikt einzuhalten. Dritten dürfen sie nur mit unserer 

ausdrücklichen Zustimmung offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach 

Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, 

Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein 

bekannt geworden ist.   

4. Soweit die vom Besteller im gemäß 1. und/oder 2. zustehenden Sicherungsrechte den  

Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10 % übersteigt, ist 

der Besteller auf Verlangen der Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach  Wahl des 

Bestellers verpflichtet.   

5. Die gelieferten Waren bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche und 

Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund. Bei fortlaufender Kundenbeziehung gilt das 

vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für die Saldoforderung des Lieferers. Der Besteller ist 

zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren im Rahmen des 

ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs berechtigt bis auf jederzeitigen Widerruf und solange er 

gegenüber dem Lieferer nicht mit Zahlungen in Verzug ist. Die Befugnis des Lieferers, die  

Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Eine Verpfändung oder  

Sicherungsübereignung im Ganzen oder in Teilen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung 

des Lieferers ist nicht gestattet, solange der Eigentumsvorbehalt des Lieferers besteht.   

6. Alle Forderung des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt 

in voller Höhe an den Lieferer abgetreten und zwar bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen des 

Lieferers. Der Lieferer nimmt die Abtretung hiermit an. Nimmt der Besteller die ihm zustehende 

Forderung aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in einem mit seinem Abnehmer 

bestehenden Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er hiermit die Kontokorrentforderungen gegenüber 

dem Abnehmer in voller Höhe an den Lieferer ab. Auch diese Abtretung nimmt der Lieferer hiermit 

an. Nach erfolgter Saldierung tritt anstelle der Kontokorrentforderungen der anerkannte Saldo, der 

bis zur Höhe des Betrages als abgetreten gilt, die die ursprüngliche Kontokorrentforderung 

ausmachte. Im Falle des Einbaus der Vorbehaltsware in ein Gebäude gelten die Regelungen des 

vorstehenden Absatzes über die Forderungszession aus dem Werkvertrag des Bestellers mit 

seinem Auftraggeber entsprechen. Auf Verlangen des Lieferers ist der Besteller verpflichtet, seine 



Abnehmer sofort von der Abtretung zu unterrichten und dem Lieferer die zur Einbeziehung 

erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.   

7. Die Verarbeitung, Umbildung oder der Einbau von unter Eigentumsvorbehalt gelieferter Ware wird 

durch den Besteller für den Lieferer unentgeltlich vorgenommen und verwahrt. Wird die  

Vorbehaltsware mit anderen, nicht im Eigentum des Lieferers stehenden Sachen verbunden oder 

verarbeitet, so erwirbt der Lieferer Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der  

Vorbehaltsware zu der verbundenen/bearbeiteten Sache zum Zeitpunkt der  

Verbindung/Verarbeitung. Soweit durch Beschädigung, Minderung, Verlust oder Untergang der 

Vorbehaltsware oder aus anderen Gründen dem Besteller Ansprüche gegen Versicherer oder 

sonstige Dritte zustehen, werden diese Ansprüche mit allen Nebenrechten ebenfalls an den Lieferer 

im Vorfeld abgetreten. Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und allen in diesen Bedingungen 

festgelegten Sonderformen davon gelten bis zur vollständigen Freistellung auch aus  

Eventualverbindlichkeiten, die der Lieferer gegebenenfalls im Interesse des Bestellers eingegangen 

ist. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die gesicherten Forderungen nachhaltig mehr als 20 %, ist 

der Lieferer auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, insoweit Sicherheiten nach Wahl des 

Bestellers freizugeben.    

8. Der Besteller ist verpflichtet, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, den Liefergegenstand gegen 

Feuer- und Wasserschäden sowie gegen Diebstahl zu versichern.   

9. Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferer unverzüglich Mitteilung von allen  

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen einen in dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden 

Gegenstand zu machen und ihm Abschriften von den Pfändungsverfügungen und Protokollen zu 

übersenden. Er hat darüber hinaus alles zu unternehmen, um die Durchführung der 

Zwangsvollstreckung abzuwenden.   

10. Die Sache (in der Regel Türen und Tore) bleibt bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum der 

Helbing Toranlagen GmbH.    

  

§ 10 Gerichtsstand und Erfüllungsort   

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden 

keine Anwendung. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des 

Bestellers. Dies gilt auch hinsichtlich der Abänderung der Schriftformklausel.   

2. Der Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Bestellers, dieser ist jedoch auch berechtigt, den 

Lieferer an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.   

3. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz des Bestellers 

Erfüllungsort.   

  

II. Montagebedingungen   

Sofern der Lieferer neben der Lieferung der Kaufsache auch oder ausschließlich die Montage und ähnliche 

Leistungen übernimmt, gelten in Verbindung mit den Einkaufsbedingungen folgende Montagebedingungen:   

   

§ 1 Montagevoraussetzungen   

Falls Teile der Lieferung offensichtlich beschädigt sind bzw. die Lieferung nicht vollständig ist, hat der 

Besteller den Lieferer spätestens 3 Arbeitstage nach Ablieferung der Kaufsache hiervon zu unterrichten, 

damit möglichst vor Ankunft der Monteure Abhilfe geschaffen werden kann. Unterlässt der Besteller 

schuldhaft (vorsätzlich oder grob fahrlässig) diese Anzeige, werden hierdurch verursachte zusätzliche 



Aufwendungen für die Montage gesondert in Rechnung gestellt. Die angelieferten Teile sind trocken sowie 

vor Witterungseinflüssen und vor Beschädigungen durch Dritte geschützt zu lagern.   

   

Für die Montage werden entsprechend dem Lieferumfang ein oder mehrere Fachmonteure vom Lieferer 

gestellt. Diesen sind je nach Absprache genügend Hilfskräfte ohne gegenseitige Berechnung beizustellen. 

Nicht zu den Leistungen des Lieferanten gehören: das Abladen vom Waggon bzw. Lkw, der Transport aller  

Teile bis zur Einbaustelle, sämtliche Verglasungen, die nicht zum Lieferumfang des Lieferanten gehören,  

Abdichtungsarbeiten zwischen Bauteil und Baukörper, Erd-, Maurer- und Betonarbeiten einschließlich des 

Vergießens der Ankerlöcher und Zargen, die Gestellung von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen mehr als 2 m 

über Gelände oder Fußboden liegen, sowie bei elektrisch betriebenen Toren, Türen und Fenstern die 

Elektroinstallation. Das handelsübliche Werkzeug wird vom Lieferer gestellt.   

   

Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen bauseitig folgende Voraussetzungen erfüllt 

sein: etwa erforderliche Ankeraussparungen müssen nach den Zeichnungen vor Beginn der  

Montagearbeiten bauseits angelegt sein, damit die Monteure nach Eintreffen auf der Baustelle sofort mit 

den Einbauarbeiten beginnen können. Etwaige Wartezeiten, die durch das verspätete Anlegen der 

Ankeraussparungen oder aus sonstigen vom Lieferer nicht zu vertretenden Gründen entstehen, werden 

besonders berechnet. Der Besteller ist der Vorgabe eines oder mehrerer Meterrisse pro Geschoss 

verpflichtet. Der vorgegebene Meterriss muss bis zur Abnahme erhalten bleiben. Ein verschließbarer  

Aufenthaltsraum für die Monteure zum Unterstellen der Werkzeuge und Kleinteile muss bauseits zur 

Verfügung gestellt werden, ebenso elektrischer Strom für Werkzeuge und gegebenenfalls für Beleuchtung 

sowie das erforderliche Hilfsmaterial zum Festklemmen der eingebauten Teile bis zum Abbinden der 

Anker.  

Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die Montage zum vereinbarten Termin möglich ist, 

insbesondere dass alle notwendigen Vorarbeiten, wie Maurer-, Putz-, Stemm- und Fußbodenarbeiten 

beendet sind. Die Fußböden müssen begehbar und ausreichend belastbar sein.   

   

Der Besteller hat den Lieferer spätestens 5 Arbeitstage vor dem vereinbarten Termin schriftlich zu 

verständigen, ob die Montage zu dem vereinbarten Termin möglich ist. Der Besteller hat das 

Montagepersonal gegebenenfalls über bestehende Sicherheitsvorschriften zu informieren, wie 

insbesondere bezüglich Schweißarbeiten, Rauchverbot, Sicherheitskleidung. Kommt der Besteller dieser 

Verpflichtung schuldhaft (nicht bei leichter Fahrlässigkeit) nicht nach und entstehen deswegen Schäden, 

hat der Besteller den Lieferer von der Schadensersatzpflicht freizustellen. Bauseits muss elektrischer Strom 

für Werkzeuge und gegebenenfalls für Beleuchtung zur Verfügung gestellt werden. Sofern ein 

verschließbarer Aufenthaltsraum für Monteure zum Unterstellen der Werkzeuge und Kleinteile benötigt 

wird, ist dies dem Besteller vorab mitzuteilen und von diesem bauseits zur Verfügung zu stellen.   

   

Sofern die zu montierende Konstruktion mit Elektroantrieb versehen ist, ist die erforderliche 

Elektroinstallation und das Abschließen und Einstellen der Geräte bauseits auszuführen.   

   

Nach der Montage seitens des Bestellers ist Folgendes zu beachten: die eingebauten Tore, Türen, Zargen 

und Fenster dürfen frühestens zwei Tage nach dem Zu Mörteln der Ankerlöcher für den Verkehr 

freigegeben werden.    

   



§ 2 Stundenlohnarbeiten   

Wird eine Montage nicht pauschal, sondern nach Aufwand durchgeführt, werden die Montagearbeiten im 

Stundenlohn abgerechnet zuzüglich etwaiger Reisekosten, Frachten, Gerätevorhaltung. Es gelten die 

jeweils gültigen Montagerichtpreislisten des Lieferers. Die Abrechnung und Zahlung hat nach 

Rechnungserhalt gemäß § 3 der Einkaufsbedingungen zu erfolgen.   

   

§ 3 Abnahme   

Der Besteller ist bei Fertigstellung der Montageleistung berechtigt und verpflichtet, diese in einem 

schriftlichen Montageprotokoll abzunehmen.   

   

Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller die Montageleistung nicht innerhalb einer ihm vom 

Lieferer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist.   

   

Von der Abnahme an bestehen gegen den Lieferer keine Mängelansprüche aus § 634 Nr. 1 bis 3 BGB 

mehr bezüglich bekannter Mängel, sofern der Besteller sich seine Rechte wegen dieses Mangels bei der 

Abnahme nicht vorbehält.   

   

§ 4 Verjährung   

Mängelansprüche des Bestellers aus der Montage verjähren in einem Jahr seit der Abnahme. Die 

Verjährungsfrist des § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB bleibt hiervon unberührt.   

   


